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Betrugs- und Korruptionsprävention im OP EFRE SH 2014-2020 
Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union (EU) war bereits in den 
vorangegangenen Förderperioden von großer Relevanz. Auch im Rahmen des 
Landesprogramms Wirtschaft (LPW) sind verschiedene Maßnahmen auf die 
Bekämpfung von Betrug bzw. Subventionsbetrug sowie Korruption im Sinne einer 
Nulltoleranzpolitik angelegt. Dazu sind unterschiedliche Prüfungen und Kontrollen im 
gesamten Antrags-, Bewilligungs- und Abwicklungsverfahren vorgesehen.  

Ziel ist es, künftig noch wirkungsvoller Betrug und Korruption vorzubeugen, 
betrügerische oder korruptive Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. In 
Fällen von nachgewiesenem Betrug wird die zu Unrecht gewährte Förderung 
zurückgefordert. 

Adressen und Ansprechpartner, an die Sie sich wenden können: 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus  
des Landes Schleswig-Holstein 
Anja-Verena Schmid (Referat VII 21, EFRE-Verwaltungsbehörde) 
Tel. 0431 988-4526 
E-Mail: Anja-Verena.Schmid@wimi.landsh.de  

Anti-Korruptionsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein  
Telefon: 015120043503 
E-Mail: antikorruption.landsh@gmail.com 
Internetseite der schleswig-holsteinischen Anti-Korruptionsbeauftragten   

Die Investitionsbank Schleswig-Holstein und die Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH sind vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein beauftragt, die 
Förderung im LPW umzusetzen.  

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 
LPW-Beratungs- und Bewilligungsteam Regionale Projekte 
Tel. 0431 9905-2020 
E-Mail: lpw@ib-sh.de 

Förderlotse der IB.SH 
Tel. 0431 9905-3365 
E-Mail: foerderlotse@ib-sh.de  

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) 
Andreas Fischer 
Tel. 0431 66666-840 
E-Mail: fischer@wtsh.de 
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Auszug aus dem „Leitfaden für Antikorruptionsmaßnahmen und Betrugsbekämpfung im Operationellen 
Programm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (OP EFRE) in Schleswig-Holstein 2014-
2020“ der EFRE-Verwaltungsbehörde Schleswig-Holstein, Stand September 2020 

Implementierung von Antikorruptions- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 
Im Artikel 310 Absatz 6 und Artikel 325 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) (Internetseite zum Text des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union ) wird sowohl von der Europäischen Union als auch von ihren 
Mitgliedstaaten verlangt, Betrug und sonstige rechtswidrige Handlungen zu bekämpfen, 
durch die die finanziellen Interessen der Europäischen Union beeinträchtigt werden. 

Zu berücksichtigen ist auch Artikel 63 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2018/1046 (Internetseite mit dem Text der EU-Verordnung 2018/1046 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 ), wonach die Mitgliedsstaaten sämtliche zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Union erforderlichen Maßnahmen, einschl. des 
Erlasses von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, ergreifen sollen, um insbesondere 
Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhindern und aufzudecken sowie einschlägige 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 

Für die Förderperiode 2014-2020 sieht Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 (Internetseite mit dem Text der EU-Verordnung Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013, Stand, 21. Oktober 
2020  ) vor, dass die Verwaltungsbehörden „unter Berücksichtigung der ermittelten Risiken 
wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug treffen“. In Nr. 3 A. 
vi) Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist zudem festgelegt, dass ein 
Kriterium im Designierungsverfahren für die Benennung der Verwaltungsbehörde die 
Festsetzung eines „Verfahrens zum Ergreifen wirksamer und angemessener 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug“ ist. In Artikel 72 Buchstabe h ist weiterhin 
festgelegt, dass ein Bestandteil der Verwaltungs- und Kontrollsysteme die „Prävention, 
Feststellung und Korrektur von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, und 
Wiedereinziehung der rechtsgrundlos gezahlten Beträge, zusammen mit etwaigen 
Verzugszinsen“ sein muss. Ebenfalls festgesetzt ist in Anhang IV der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 480/2014 ( Text der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der 
Kommission vom 3. März 2014 aus dem Amtsblatt der Europäischen Union ), dass es nach 
Tabelle 1 Nr. 7 zu einer Kernanforderung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme der 
Verwaltungsbehörden gehört, eine „wirksame Umsetzung angemessener 
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug“ zu treffen.  

Die Europäische Kommission empfiehlt den Verwaltungsbehörden im „Leitfaden zur 
Bewertung des Betrugsrisikos und zu wirksamen und angemessenen 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen“ ( Internetseite der Europäischen Kommission mit dem 
Leitfaden zur Bewertung des Betrugsrisikos und zu wirksamen und angemessenen 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen  ) ein vorausschauendes, strukturiertes und gezieltes 
Konzept für den Umgang mit Betrugsrisiken. … 

Status Quo in Schleswig-Holstein 
Von Seiten der Bundesrepublik Deutschland und Schleswig-Holsteins sind bereits 
weitreichende und strenge Regelungen getroffen worden, die auch auf die Begünstigten 
und die Bediensteten der mit der Abwicklung des Operationellen Programms EFRE 2014-
2020 Schleswig-Holstein im „Landesprogramm Wirtschaft“ betrauten Behörden und Stellen 
abzielen. Die Bekämpfung von Betrug bzw. Subventionsbetrug sowie Korruption ist bereits 
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in der Vergangenheit und wird auch zukünftig im Sinne einer Nulltoleranzpolitik mit 
verschiedenen Maßnahmen gegenüber unterschiedlichen Adressaten durch- und 
fortgeführt. Ziel ist es, künftig noch wirkungsvoller Betrug und Korruption vorzubeugen, 
betrügerische oder korruptive Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. … 

Möglichkeiten der Anzeige von Betrugsverdacht 
Eine (auch anonyme) Anzeige ist über die jeweilige Funktionsmailadresse unmittelbar bei 
den zwischengeschalteten Stellen IB.SH und WTSH sowie telefonisch oder schriftlich bei 
der Verwaltungsbehörde bzw. allen weiteren am Fördervollzug beteiligten Stellen möglich. 
Allen Hinweisen auf möglichen Betrug im Zusammenhang mit EU-kofinanzierten 
Fördervorhaben wird umgehend und umfassend nachgegangen und die entsprechenden 
Maßnahmen eingeleitet. Erhärtet sich ein Verdacht, erfolgt eine Abgabe an die 
Staatsanwaltschaft (…). Eine entsprechende Verpflichtung ist festgelegt in § 6 des 
Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen in Verbindung mit 
dem Landessubventionsgesetz. 

Ergänzt werden diese Möglichkeiten durch das Angebot, sich bei Verdachtsmomenten in 
Bezug auf Korruption an die Antikorruptionsbeauftragten der einzelnen Ressorts zu 
wenden. Für die zwischengeschalteten Stellen IB.SH und WTSH ist auch der/die Anti-
Korruptionsverantwortliche der Verwaltungsbehörde Ansprechpartner. … 

Daneben dient auch die Anti-Korruptionsbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein 
(Internetseite der schleswig-holsteinischen Anti-Korruptionsbeauftragten) sowie die Polizei 
als Ansprechpartner zur Aufklärung möglichen betrügerischen, korrupten oder 
korrumpierenden Handelns. … 

Umgang mit auffälligen Fällen und Konsequenzen aufgedeckter Fälle 
…Nach § 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen 
sind alle Gerichte, Behörden und kommunale Träger der öffentlichen Verwaltung 
einschließlich der IB.SH und der WTSH verpflichtet, den Verdacht eines 
Subventionsbetrugs den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen, soweit sie Tatsachen 
erfahren, die diesen Verdacht begründen. … 

Eine zu Unrecht gewährte Förderung kann nach §§ 117 Landesverwaltungsgesetz 
widerrufen werden und ist im Falle eines Widerrufs nach § 117 a Abs, 1 
Landesverwaltungsgesetz zu erstatten…. In Fällen von nachgewiesenem Betrug ist die zu 
Unrecht gewährte Förderung zurück zu fordern. … 
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